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Krankenhausstatistik 2017
– Krankenhäuser –
Teil III: Kostennachweis

KH-K

Ansprechpartner/-in für Rückfragen ( freiwillige Angabe )
Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Rücksendung bitte bis 30. Juni 2018

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Im Rahmen der Krankenhausstatistik wird eine jährliche  
Vollerhebung über die Kosten durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele 
gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der 
Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung  
beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung 
liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären 
Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- 
und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über 
die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit 
letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur 
Information der Bevölkerung bei.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist die Krankenhausstatistik-Verordnung 
( K H Stat V ) in Verbindung mit dem B Stat G. Erhoben werden 
die Angaben zu § 3 Satz 1 Nummer 18 K H Stat V. Die Aus-
kunftspflicht ergibt sich aus § 6 Absatz 1 Satz 1 K H Stat V 
in Verbindung mit § 15 B Stat G. Nach § 6 Absatz 2 Satz 1 
K H Stat V sind die Träger der Krankenhäuser auskunftspflichtig. 

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der  
öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und bereits standardi-
sierte elektronische Verfahren nutzen, verpflichtet, diese auch 
für die Übermittlung von Daten an die statistischen Ämter  

zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten 
Verfahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektro-
nische Verfahren nach Absprache mit den statistischen  
Ämtern zu verwenden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfech
tungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung 
keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich 
nach § 16 B Stat G.

Hilfsmerkmale, Krankenhausnummer und Löschung
Der Name des Krankenhausträgers, Name und Anschrift des 
Krankenhauses sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und 
Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden 
Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen 
Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden nach  
Abschluss der Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerk-
male auf ihre Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Die  
statistikintern vergebene Krankenhausnummer dient ebenfalls 
der technischen Durchführung der Statistik, sie enthält keine 
Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz ( B Stat G )1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie  
unter https://www.gesetze-im-internet.de/.

( wird vom statistischen Amt ausgefüllt )
Land Krankenhausnummer

Landesamt für Statistik
Niedersachsen

Landesamt für Statistik Niedersachsen 
Dezernat 23 -Bevölkerung, Gesundheit-
Postfach 91 07 64 
30427 Hannover

Sie erreichen uns über
0511 9898 -Durchwahl

-2127Frau Julia Schwarze
           Herr Carsten Lüders        -2125

                 E-Mail: Gesundheit@Statistik.Niedersachsen.deMuster
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Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Krankenhaus“
Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser ein-
schließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. 
Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregel- 
vollzug sowie Polizeikrankenhäuser. Bundeswehrkranken- 
häuser haben einen eigenen Fragebogen auszufüllen.  
Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, 
die gemäß § 107 Absatz 1 SBG V

– der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,

– fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung  
stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag 
entsprechende diagnostische und therapeutische Möglich-
keiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten 
Methoden arbeiten,

– mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, 
Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf 
eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflege-
rische Hilfeleistung Krankheiten der Patienten / Patientinnen 
zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, 
Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu 
leisten,

und in denen

– die Patienten / Patientinnen untergebracht und verpflegt  
werden können.

Von Krankenhäusern zu unterscheiden sind Vorsorge- oder 
Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Absatz 2 
SGB V sowie stationäre Pflegeeinrichtungen im Sinne von  
§ 71 Absatz 2 SGB XI. Die Vorsorge oder Rehabilitationsein 
richtungen sind zu diesem Teil der Krankenhausstatistik  
nicht auskunftspflichtig, auch wenn sie vom selben Träger  
auf demselben Grundstück/ im gleichen Gebäude betrieben  
werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegen-
stand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung eines Kranken-
hauses ist jede organisatorische Einheit, die unter einheit-
licher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kauf 
männischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. 
Ein Krankenhaus als Einheit kann mehrere selbstständig  
geleitete Fachabteilungen oder Fachkliniken umfassen, wie 
z. B. bei Universitätskliniken. In diesem Fall ist die Meldung  
für das gesamte Krankenhaus abzugeben.

Meldung zur Statistik
Für jedes Krankenhaus sind jährlich getrennte Angaben zu 
Teil I „Grunddaten“, zu Teil II „Diagnosen“ und Teil III „Kosten“ 
der Krankenhausstatistik zu machen. Die Angaben zu den  
Kosten sind bis zum 30. Juni 2018 an das zuständige statis-  
tische Amt zu senden.

Damit eine Zuordnung der verschiedenen Erhebungsteile I–III 
( Grunddaten, Diagnosen, Kosten ) je Krankenhaus erfolgen 
kann, muss darauf geachtet werden, dass bei den verschie-
denen Datenlieferungen eines Hauses die gleiche Kranken-
hausnummer angegeben ist.

Für die Datenlieferung auf elektronischem Weg steht Ihnen 
das Modul der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V.  
( DKG e. V. ) zur Erhebung der Grund- und Kostendaten  
zur Verfügung:

Die DKG e. V. hat für die jährliche Krankenhausstatistik ein 
Modul programmiert, in das über eine Schnittstelle Daten aus 
den DV-Systemen der Krankenhäuser eingelesen und weiter-
verarbeitet werden können. Das Modul bedient sich des XML
Formats, d. h. es liest XMLDaten ein und gibt XMLDaten 
aus, so dass bei der Übermittlung der Daten an das jeweilige 
statistische Amt ein einheitlicher Standard gewahrt bleibt. Die 
Schnittstelle wandelt die Daten aus dem DV-System der Ein-
richtung in XMLDaten um, so dass diese in das Modul einge-
lesen werden können.

Das Modul kann im Downloadbereich des Internetangebots 
der DKG e. V. ( www.dkgev.de ) als ZIPArchiv innerhalb der 
Rubrik „EDV & Statistik“ kostenlos herunter geladen werden. 
Ein Internetzugang ist daher erforderlich. Das ZIP-Archiv 
trägt den Namen „KHStatXXX.zip“, wobei das angehängte 
Kürzel ( hier als X gekennzeichnet ) die Version beschreibt. 
Zusammen mit dem Modul finden Sie ein Handbuch und eine 
XMLBeispieldatei, die die Programmierung der Schnittstelle 
erleichtern sollen.

Bitte beachten Sie, dass für die Krankenhausstatistik 2017 
eine neue Version des Moduls genutzt werden muss. Die 
Vorgängerversion des Jahres 2016 ist nicht mehr gültig.

Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

Muster
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Erläuterungen zum Fragebogen
 Personalkosten

Die Personalkosten umfassen alle Kosten, die dem 
Krankenhaus durch die Beschäftigung von ärztlichem 
und nichtärztlichem Personal entstehen ( Löhne und 
Gehälter, gesetzliche Sozialabgaben, Aufwendungen für 
die Altersversorgung, Aufwendungen für Beihilfen und 
Unterstützungen sowie sonstige Personalaufwendungen 
entsprechend den Kontengruppen 60 bis 64 ).
Nachzuweisen sind sämtliche Kosten für die Mitarbeiter/
Mitarbeiterinnen des Krankenhauses, unabhängig davon, 
ob es sich um ein Arbeitnehmer- oder arbeitnehmerähn-
liches Verhältnis, um eine nebenberufliche Tätigkeit oder 
um eine nur vorübergehende oder aushilfsweise Tätig-
keit handelt. Für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen in 
Altersteilzeit sind die Personalkosten abhängig von der 
gewählten Arbeitszeitverteilung ( Teilzeit mit der Hälfte 
der regelmäßigen Arbeitszeit oder im sog. Blockmodell ) 
dem jeweiligen Berichtsjahr zuzuordnen, in dem sie 
anfallen. Rückstellungen für Altersteilzeit im Blockmo-
dell erhöhen die Personalkosten in dem Jahr, in dem 
die Rückstellungen gebildet wurden. Die Auflösung der 
Rückstellungen in der Freistellungsphase wird bei den 
Personalkosten grundsätzlich nicht nachgewiesen.

Die gesamten Personalkosten ( Kontengruppen 60  
bis 64 ) sind den einzelnen Funktionsbereichen entspre-
chend den Konten 00 bis 08, 11 und 12 zuzuordnen 
( KHBV Anlage 4, Zuordnungsvorschriften zum Konten-
rahmen ).

Das Personal der Ausbildungsstätten ( Konto 10 ) bitte 
unter Kosten der Ausbildungsstätten nachweisen.

Bei den Kosten für das Sonstige Personal ( Konto 11 )  
sind die Kosten für Famuli, Praktikanten/Praktikantinnen, 
Freiwillige nach dem BFDG ( Bundesfreiwilligendienstge-
setz ) und Absolventen/Absolventinnen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres sowie für Vorschüler/Vorschülerinnen 
und Schüler/Schülerinnen zu berücksichtigen, soweit 
diese nicht auf den Stellenplan einzelner Dienstarten 
angerechnet werden.

Bitte geben Sie hier keine Kosten für Personal ohne  
direktes Beschäftigungsverhältnis beim Krankenhaus an.  
Diese sind in der Kostenstatistik nachrichtlich anzugeben  
und zwar für nicht beim Krankenhaus angestelltes nicht- 
ärztliches Personal und für nicht im Krankenhaus  
angestellte Ärzte.

Um Abweichungen gegenüber den Angaben zum Per- 
sonal aus der Erhebung der Grunddaten ( Teil I ) zu  
vermeiden empfehlen wir Ihnen, die Kostenangaben für  
die einzelnen Funktionsbereiche mit den Angaben zum  
Personal aus dem Erhebungsteil Grunddaten abzu 
gleichen ( Fragebogen 3 und 4 ).

Bitte nehmen Sie für Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen, 
die sich in Altersteilzeit befinden, keinen Abgleich mit den  
Angaben zum Personal aus dem Erhebungsteil Grund-
daten vor, da hier bewusst eine Lücke zwischen der ent- 
stehenden Arbeitszeit und den dafür aufgewendeten 
Kosten in Kauf genommen wird.

 Sachkosten
Die Sachkosten sind nach der KHBV Anlage 4 als  
Materialaufwand in der Abgrenzung der Kontengruppen 
 65 Lebensmittel und bezogene Leistungen, 
 66 Medizinischer Bedarf, 
 67 Wasser, Energie, Brennstoffe, 
 68 Wirtschaftsbedarf sowie 
 71 Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter 
anzugeben.

Für den medizinischen Bedarf sind die ausgewählten 
Kosten entsprechend den Konten 6600, 6602, 6603, 
6604, 6606, 6608, 6613 und 6614 einzutragen. 

Als Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in 
der Abgrenzung der Kontengruppe bzw. der Konten-
untergruppen 
 69 Verwaltungsbedarf, 
 700 Zentraler Verwaltungsdienst, 
 701 Zentraler Gemeinschaftsdienst, 
 720 Pflegesatzfähige Instandhaltung, 
 731 Sonstige Abgaben, 
 732 Versicherungen sowie 
 782 Sonstiges 
anzugeben.

Bitte beachten Sie, dass in den Kosten der Konten- 
untergruppe „782 Sonstiges“ nicht die Kosten des  
Ausbildungsfonds enthalten sein dürfen. Diese sollen  
unter Aufwendungen für den Ausbildungsfonds 7   
nachgewiesen werden.

1

2

Erhoben werden die Kosten des Krankenhauses für das  
abgelaufene Geschäftsjahr ( Kalenderjahr ). 
Sie sind auf der Grundlage der KrankenhausBuchführungs 
verordnung ( KHBV ) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 24. März 1987 ( BGBl. I S.  1045 ), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 Absatz der Verordnung vom 21. Dezember 2016 
( BGBl. I S. 3076 ) anzugeben und umfassen alle Aufwen-
dungen des Krankenhauses einschließlich Aufwendungen für 
Leistungen, die nicht zu den allgemeinen voll- und teilstatio-
nären Krankenhausleistungen gehören ( Bruttokosten ).  

Die Gliederung der Kosten richtet sich nach bestimmten,  
in der KHBV genannten Kontengruppen. Sie können in der 
Regel direkt übernommen werden. Die sachgemäße Zu- 
ordnung der Kosten regelt der Kontenrahmen für die Buch- 
führung ( Anlage 4 zur KHBV ). 

Bitte halten Sie sich bei allen Angaben an die realen  
Buchungsvorgänge und übertragen Sie lediglich die ge- 
forderten Konten in den Kostennachweis für die Kranken-
hausstatistik. 

Beachten Sie folgende Hinweise:

Muster
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Nach den Sachkosten insgesamt werden folgende 
nachrichtliche Positionen nochmals gesondert erfasst,  
unabhängig davon, in welchem Konto der KHBV der  
Aufwand verbucht wird: 

Aufwendungen für nicht im Krankenhaus  
angestellte Ärzte 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für Ärzte ein, die  
keinen Arbeitsvertrag mit Ihrer Einrichtung haben, aber 
ärztliche Leistungen für Ihr Krankenhaus erbringen  
( Beispiele: Honorarärzte, Ärzte bei konzerninternen  
Beschäftigungsgesellschaften ). Nehmen Sie hier keine 
Leistungen für Konsiliarärzte/Belegärzte auf.

Aufwendungen für nicht im Krankenhaus angestelltes 
nichtärztliches Personal 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für nichtärztliches  
Personal ein, das keinen Arbeitsvertrag mit Ihrer Einrich-
tung hat, aber im sog. Personal-Leasing-Verfahren oder 
auf Honorarbasis eine Leistung erbringt, die von Ihrem 
Krankenhaus selbst erbracht wird ( Beispiel: Pflegekräfte, 
die als „Zeitarbeiter“ bei Ihnen tätig sind ).

Aufwendungen für ausgelagerte Leistungen  
( „outsourcing“ ) 
Tragen Sie hier die Aufwendungen für Leistungen ein, die 
nicht mehr von Ihrem Krankenhaus erbracht werden, aber 
zum Betrieb der Einrichtung erforderlich sind ( Beispiele: 
Reinigung durch externe Reinigungsfirma, Inanspruch-
nahme eines Cateringservice für die Kantine ).

Soweit die Ermittlung der Aufwendungen mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand verbunden ist, sind sie zu 
schätzen.

 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Hier geben Sie bitte Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
nach der KHBV Anlage 4 gemäß der Kontengruppe 74 
und als „darunter“Position Aufwendungen der Konten-
untergruppe 740 Zinsen und ähnliche Aufwendungen für 
Betriebsmittelkredite an.

 Steuern
Bitte geben Sie die Steuern gemäß Kontenuntergruppe 
730 der KHBV Anlage 4 an. Steuererstattungen  
( z. B. infolge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes - 
BilMoG ) sind nicht zu verrechnen.

 Kosten des Krankenhauses insgesamt
Hierunter wird die Summe der Personal- und Sachkosten 
einschließlich der Zinsen und ähnlicher Aufwendungen 
sowie der Steuern verstanden.

 Kosten der Ausbildungsstätten
Die Kosten der Ausbildungsstätten enthalten die Kosten 
für das Personal ( Kontengruppen 60 bis 64, Konto 10 ) 
und die Sachkosten der Ausbildungsstätten  
( Kontenuntergruppe 781 ). 

Geben Sie bei Personal der Ausbildungsstätten bitte 
Aufwendungen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 
Krankenhauses an, die entweder gänzlich oder anteilig 
laut Arbeits- oder Dienstvertrag eine Lehrtätigkeit aus-
üben. Auch Kosten für Schreibkräfte, die in Ausbildungs-
stätten eingesetzt sind, werden hier nachgewiesen. 
Kosten, die durch Honorare für nebenamtliche Lehr- 
tätigkeiten von Krankenhausmitarbeitern/-mitarbeite-
rinnen und für nicht fest angestellte Lehrkräfte entstehen, 
sind unter Sachaufwand der Ausbildungsstätten 
auszuweisen.

 Aufwendungen für den Ausbildungsfonds 
Tragen Sie hier bitte Ihre Aufwendungen für den Aus- 
bildungsfonds ( Ausbildungszuschlag ) nach § 17a Ab- 
satz 5 bzw. § 17a Absatz 9 Krankenhausfinanzierungs- 
gesetz ( KHG ) ein. § 17a Absatz 5 KHG gilt für alle  
Bundesländer außer BB, MV, SN, ST und HH. Für HH 
gilt § 17a Absatz 9 ( Ausbildungszuschlagsverordnung 
vom 28. Februar 2006 ). Bitte geben Sie hier keine 
Kosten aus dem Ausbildungsbudget an.

 Gesamtkosten
Die Gesamtkosten ergeben sich aus der Summe der 
Kosten des Krankenhauses, der Kosten der Ausbildungs-
stätten und der Aufwendungen für den Ausbildungs-
fonds.

 Abzüge
Abzüge sind Kosten für Leistungen, die nicht der sta-
tionären und teilstationären Krankenhausversorgung 
dienen sowie Kosten für wissenschaftliche Forschung 
und Lehre, die über den normalen Krankenhausbetrieb 
hinausgehen ( § 17 Absatz 3 KHG ).

Die Abzüge insgesamt setzen sich aus den Abzügen für 
„Ambulanz“, „Wissenschaftliche Forschung und Lehre“ 
sowie „Sonstige Abzüge“ zusammen.

Die Position „Sonstige Abzüge“ umfasst die nicht  
stationären Kosten für vor- und nachstationäre Behand-
lung, für beleg- und wahlärztliche sowie für sonstige 
ärztliche Leistungen, die Kosten für gesondert bere-
chenbare Unterkunft sowie für sonstige nichtärztliche 
Wahlleistungen, aber auch beispielsweise Kosten für die 
Personalunterkunft. Daraus werden Abzüge für wahlärzt-
liche Leistungen, für gesondert berechenbare Unterkunft 
sowie für vor- und nachstationäre Behandlung gesondert 
ausgewiesen.

Soweit die Ermittlung der Abzüge mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand verbunden ist, sind sie zu schätzen.

 Bereinigte Kosten
Bei den bereinigten Kosten ( Gesamtkosten minus 
Abzüge ) handelt es sich um die Kosten für allgemeine 
voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen.

 Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.
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to Personalkosten  1

60–64 Personalaufwand Volle Euro

00 Ärztlicher Dienst  .....................................................................................................

01 Pflegedienst  .............................................................................................................

02 Medizinisch-technischer Dienst  ..........................................................................

03 Funktionsdienst  .......................................................................................................

04 Klinisches Hauspersonal  ......................................................................................

05 Wirtschafts- und Versorgungsdienst  .................................................................

06 Technischer Dienst  ................................................................................................

07 Verwaltungsdienst  ..................................................................................................

08 Sonderdienste  .........................................................................................................

11 Sonstiges Personal  ................................................................................................

12 Nicht zurechenbare Personalkosten  ..................................................................

Personalkosten insgesamt ...............................................................................

Sachkosten  2

Materialaufwand

65 Lebensmittel und bezogene Leistungen  ...........................................................

66 Medizinischer Bedarf  .............................................................................................

00 darunter: Arzneimittel ( außer Implantate und Dialysebedarf )  ........................

02   Blut, Blutkonserven und Blutplasma  ...............................................

03   Verband-, Heil- und Hilfsmittel  ..........................................................

04   Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente

06   Narkose- und sonstiger OP-Bedarf  .................................................

08   Laborbedarf  ...........................................................................................

13   Implantate  ..............................................................................................

14   Transplantate .........................................................................................

67 Wasser, Energie, Brennstoffe  ..............................................................................

68 Wirtschaftsbedarf  ...................................................................................................

71 Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter ( soweit Festwerte gebildet wurden )  ....

KH-K
Land Krankenhausnummer SA 
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( wird vom statistischen Amt ausgefüllt )
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Sonstige betriebliche Aufwendungen Volle Euro

69 Verwaltungsbedarf  .................................................................................................

700 Zentraler Verwaltungsdienst  ................................................................................

701 Zentraler Gemeinschaftsdienst  ...........................................................................

720 Pflegesatzfähige Instandhaltung  ........................................................................

731 Sonstige Abgaben  ..................................................................................................

732 Versicherungen  .......................................................................................................

782 Sonstiges ( ohne Aufwendungen für den Ausbildungsfonds )  ...........................

Sachkosten insgesamt  ......................................................................................

nachrichtlich: Aufwendungen für nicht im Krankenhaus  
 angestellte Ärzte   .........................................................................

  Aufwendungen für nicht im Krankenhaus 
 angestelltes nichtärztliches Personal  .....................................

  Aufwendungen für ausgelagerte Leistungen  
 ( „outsourcing“ )  .............................................................................

74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen  ............................................................  3

740 darunter: für Betriebsmittelkredite  .....................................................................

730 Steuern  ................................................................................................................. 4

Kosten des Krankenhauses insgesamt ..................................................  5

Kosten der Ausbildungsstätten  6

60–64 10 Personal der Ausbildungsstätten ........................................................................

781 Sachaufwand der Ausbildungsstätten  ..............................................................

Kosten der Ausbildungsstätten insgesamt  ...............................................

Aufwendungen für den Ausbildungsfonds ...........................................  7

Gesamtkosten  ..................................................................................................  8

Abzüge für  9

Ambulanz  ..................................................................................................................

Wissenschaftliche Forschung und Lehre  .........................................................

Sonstige Abzüge  ....................................................................................................

darunter: Wahlärztliche Leistungen  ...................................................................

  Gesondert berechenbare Unterkunft  ..............................................

  Vor- und nachstationäre Behandlung ..............................................

Abzüge insgesamt  ...............................................................................................

Bereinigte Kosten ( Gesamtkosten minus Abzüge insgesamt )  ................  10
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